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RS OGH 1985/9/12 8Ob59/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1985

Norm

ZPO §235 E

Rechtssatz

Es bedeutet keinen Einwand gegen die Zulässigkeit der Klageausdehnung aus Gründen des § 235 Abs 2 ZPO, wenn nur

behauptet wird, daß über das Schmerzengeldbegehren bereits rechtskräftig entschieden wurde und Verjährung

vorliegt.
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